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4. Änderung Bebauungsplan Nr. 7

Teil A Planzeichnung

Teil B Planzeichenerläuterung

Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften
Innerhalb von einem Jahr nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes ist 
die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften beim Zustan-
dekommen des Bebauungsplanes nicht geltend gemacht worden.
 
Porta Westfalica, den ________
 
____________________________
Die Bürgermeisterin

Mängel der Abwägung
Innerhalb von einem Jahr nach Inkrafttreten des Bebauungspla-
nes sind Mängel der Abwägung nicht geltend gemacht worden.
 
Porta Westfalica, den ________
 
___________________________
Die Bürgermeisterin

_. Ausfertigung

 
Porta Westfalica, den ________
 
___________________________
Die Bürgermeisterin

Katasternachweis   
Die Darstellungen der Planunterlage stimmen mit dem Kataster-
nachweis, Stand: 11/2023 überein. Es wird bescheinigt, dass
die Festlegung der städtebaulichen Planung geometrisch eindeutig ist.
 
________________, den ___________
 
____________________

Aufstellungsbeschluss
Der Ausschuss für Planung und Umweltschutz der Stadt Porta
Westfalica hat in seiner Sitzung am __.__.202§ die Aufstellung
des Bebauungsplanes Nr. 7.1 beschlossen.
Der Aufstellungsbeschluss wurde gemäß § 2 Abs.1 BauGB
am 28.11.2023 ortsüblich bekanntgemacht. 
 
Porta Westfalica, den _____________
 
_______________________________
Die Bürgermeisterin
Frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange
und der Öffentlichkeit
Ort und Dauer der frühzeitigen Beteiligung wurden am 28.11.2023
ortsüblich bekanntgemacht. Der Bebauungsplan und die Begründung
haben vom 04.12.2023 bis 12.01.2024 gemäß § 3 Abs.2 BauGB
öffentlich ausgelegen.
 
Porta Westfalica, den ___________
 
____________________________
Die Bürgermeisterin

Öffentliche Auslegung
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am __.__.2024
ortsüblich bekanntgemacht. Der Bebauungsplan und die Begründung
haben vom __.__. bis __.__.2024 gemäß § 3 Abs.2 BauGB öffentlich
ausgelegen.
 
Porta Westfalica, den ___________
 
____________________________
Die Bürgermeisterin

Satzungsbeschluss
Der Rat der Stadt Porta Westfalica hat den
Bebauungsplan nach Prüfung der Anregungen gemäß § 3 Abs. 2
BauGB in seiner Sitzung am __.__.2024 als Satzung (§ 10 BauGB)
nebst Begründung beschlossen.
 
Porta Westfalica, den ____________
 
______________________________
Die Bürgermeisterin

Inkrafttreten
Der Satzungsbeschluss ist gemäß § 10 BauGB am __.__.____
ortsüblich bekanntgemacht worden.
Der Bebauungsplans Nr. 7.1 ist damit am __.__.____ rechtsverbindlich
geworden.
 
Porta Westfalica, den ____________
 
_____________________________
Die Bürgermeisterin

Sachgebiet Stadtplanung
Stand: frühzeitige Beteiligung 1:1000

Präambel

PORTA WESTFALICA
STADT
Kreis Minden-Lübbecke

Nord

Auf Grund des § 1 Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) i.d.F. der Bekanntmachung
vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Art. 9 des Gesetzes vom
10.09.2021 (BGBl. I S. 4147), i.V.m. § 7 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) i.d.F. der Bekanntmachung vom 14.07.1994
(GV NW S. 202), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 29.09.2020
(GV NRW S. 916), hat der Rat der Stadt Porta Westfalica diesen Bebauungsplan Nr.
7.1, bestehend aus der Planzeichnung und den nebenstehenden textlichen
Festsetzungen, als Satzung beschlossen.                                     
Porta Westfalica, den __________                                             
 
_________________________________                                         
Die Bürgermeisterin                        

"Östliche Erweiterung
Gewerbegebiet Nammen"

Bebauungsplan Nr. 7.1

Übersichtsplan, ohne Maßstab

§ 1 Art der baulichen Nutzung (gem. § 9 (1) Nr.1 BauGB)
(1) In dem Gewerbegebiet sind die folgenden, gem. § 8 (3) BauNVO 
ausnahmsweise zulässigen Nutzungen in Anwendungen des § 1 (6) Bau NVO
ausgeschlossen:
- Vergnügungsstätten und bordellartige Betriebe 
(2) In dem Gewerbegebiet  sind Einzelhandelsbetriebe in Anwendung des § 1 (5)
BauNVO nicht zulässig. Ausnahmsweise können Betriebe, die auch einem
Verkauf an Endverbraucher dienen, zugelassen werden, wenn dieser nach
Art und Umfang in eindeutigem Zusammenhang mit der Produktion, der Be-
und Verarbeitung von Gütern, einschließlich Reparatur- und Serviveleistungen
der Betriebsstätte steht und sich der Hauptnutzung eindeutig unterordnet.
Die Geschossfläche der Einzelhandelsnutzung darf 10% der Geschossfläche des
Bauvorhabens bzw. eine Fläche von 200 qm nicht überschreiten und ist zudem
auf folgende Einzelhandelsbranchen beschränkt:
  - Einzelhandel als Versandhandel
  - Einzelhandel mit Kfz und Kfz-Zubehörteilen 
  - Einzelhandel mit Bau- und Brennstoffen
  - Einzelhandel mit Schwimmbädern und Schwimmbadzubehör
  - Einzelhandel mit Tiernahrung und Heimtierbedarf
(3) Die Zulässigkeit von Gewerbebetriebeninnerhalb der Geltungsbereichs des
Bebauungsplanes beurteilt sich gem. des Abstandserlass vom 06. Juni 2007
RdErld. d. Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz. Es sind lediglich Betriebe der Abstandsklassen V-VII
zulässig. Abweichungen von den erforderlichen Abständen können zugelassen
werden, wenn im Zuge des jew. Genehmigungsverfahrens Einzelnachweise zur
Verträglichkeit gem. Abstandserlass erbracht werden.
(4) Anlagen der Fremdwerbung sind im Plangebiet unzulässig. Ausnahmsweise
sind gem. § 31 (1) BauGB Hinweisschilder auf innerhalb des Plangebietes
vorhandene Betriebe auch außerhalb des Betriebsgrundstücks zulässig.
(5) Maß der baulichen Nutzung (gem. § 9 (1) Nr.1 BauGB i.V.m. § 18 BauNVO und
§ 31 (1) BauGB)
Die Gebäudehöhe darf die in Meter(n) über Normalhöhe Null (NHN) mit dem
Planzeichen GH max. festgesetzte höchstens zulässige Gebäudehöhe nicht
überschreiten.
Bei der Berechnung der Höhen baulicher Anlagen sind folgende Bezugspunkte
maßgebend:
  - Schnittpunkt der Außenwandfläche mit der Oberkante der Dachhaut bei
    baulichen Anlagen mit geneigten Dächern
  - oberer Abschluss der Außenwände (Oberkante der Attika, des Gesims o.ä.)
    bei baulichen Anlagen mit Flachdächern
Ausnahmen: Heizungs- und Lüftungsanlagen sowie Aufzüge  dürfen die
festgesetzte Gebäudehöhe um das notwendife Maß zu überschreiten.
§ 3 Bauweise (gem. § 22 (4) BauNVO)
In dem Gewerbegebiet wird eine abweichende Bauweise i.S. einer offenen
Bauweise ohne Begrenzung der Gebäudelänge festgesetzt.
§ 4 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur
und Landschaft/Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern/Flächen
zum Erhalt von Anpflanzungen (gem. § 9 (1) Nr. 20, 25a u. 25b BauGB)
(1) Die innerhalb der festgesetzten Maßnahmenflächen vorhandenen Gehölze
sind zu erhalten, zu pflegen und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen.
(2) Die mit Pflanz- und Erhaltungsgeboten festgesetzten Bereiche sind mit
standortheimischen Bäumen und Sträuchern gem. u.a. Pflanzenliste zu
bepflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang gleichwertig zu
ersetzen. Vorhandene Gehölze sind zu erhalten und in den Pflanzstreifen zu
integrieren.
Zierformen der u.g. Arten sind nicht zulässig.
Pflanzverband:     1,25 m zwischen den Reihen, 1,5 m in der Reihe
Pflanzqualitäten:
Hochstämme mit Stammdurchmesser 10-12 cm
Heister: 2xv, 200 - 250 cm
Sträucher: 2xv, 60 - 100 cm

Pflanzenliste (Auswahlliste):
Bäume als Hochstämme
Acer pseudoplatanus (Berg-Ahorn)
Fagus sylvatica (Robuche)
Fraxinus excelsior (Esche)
Prunus avium (Vogelkirsche)
Quercus robur (Stieleiche)
Sorbus torminalis (Elsbeere)
Castanea sativa (Esskastanie)
Quercus pubescens (Flaumeiche)

Sträucher und Heister:
Acer campestre (Feld-Ahorn)
Carpinus betulus (Hainbuche)
Cornus sanguinea (Roter Hartriegel)
Corylus avellana (Wald-Hasel)
Crataegus monogyna (Weißdorn)
Euonymus europaeus (Pfaffenhütchen)
Prunus spinosa (Schlehe)
Rosa canina (Hunds-Rose)
Salix caprea (Sal-Weide)
Sorbus aucuparia (Vogelbeere)
Viburnum opulus (Gemeiner Schneeball)

(3) Die "Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern" entlang der
Rintelner Straße darf für eine Feuerwehrzufahrt mit der erforderlichen Breite
unterbrochen werden.
(4) Innerhalb der gem. § 9 (1) Nr. 25b BauGB festgesetzen Fläche zum Erhalt
vorhandene Gehölze sind in ihrem Habitus zu erhalten, zu pflegen und bei
Abgang gleichwertig zu ersetzen. Bereiche, in denen der vorhandene Bestand
Lücken aufweist, sind nachzupflanzen. Für Nachpflanzungen gelten die unter
§ 5 (2) festgesetzten Pflanzqualitäten, der Pflanzverband und die Pflanzenliste
entsprechend.
§ 5 Nicht überbaubare Grundstücksflächen
Die nicht überbaubaren Grundstücksflächen sid gärtnerisch anzulegen und zu
unterhalten.
Feuerwehrzufahrten bzw. -umfahrten sind im erforderlichen Umfang zulässig
und mit wasserdurchlässigen Oberflächen herzustellen (z.B. Rasengittersteine,
Schotterrasen).
§ 6 Baum- und Strauchpflanzungen
Je 10 PKW-Stellplätze ist mindestens ein großkroniger standortheimischer
Laubbaum mit einem Stammumfang von 16-18 cm in 1 m Höhe zu pflanzen,
dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen.
§ 7 Durchführung der Maßnahmen
Die unter § 5-7 festgesetzen Pflanzugnen sind innerhalb von 2 Jahren nach
Datum der Baugenehmigung auf den betroffenen Grundstücken herzustellen.
§ 8 Schutz der Kleintierwelt
Zur Vermeidung von Trenneffekten für die Kleintierwelt muss bei der
Errichtung von Maschendrahtzäunen am Boden eine Maschenöffnungsweite
von mind. 10 cm in der Höhe und 20 cm in der Breite betragen.
§ 9 Maßnahmen zum Artenschutz
Die Herstellung des Baufeldes (Baufeldräumung, Vegetationsentfernung,
Abschieben von Oberboden) hat außerhalb der Brutsaison (zwischen Ende
Oktober und Ende Februar) zu erfolgen. Bei nicht Beachtung dieser Zeit, ist
durch einen Fachkundigen nachzuweisen, dass sich auf der betroffenen
Fläche keine Brutvorkommenbefinde. In diesem Fall ist die Stadt Porta
Westfalica einzubeziehen.
§ 10 Leitungsrechte (gem. § 9 (1) Nr. 21 BauGB)
Die festgesetzen Flächen sind mit leitungsrechten zugunsten der
Leitungsträger (Wartung und Betrieb einer Gashochdruckleitung und
Verlegung, Wartung und Betrieb einer Abwasserleitung) zu belasten.
§ 11 Ausnahmen
Im festgesetzen "Bereich ohne Ein- und Ausfahrt" entlang der
L 534/Rintelner Straße können notwendige Feuerwehrzufahrten
ausnahmsweise zugelassen werden.
§ 12 Außerkrafttreten von einem Teilbereich eines rechtsverbindlichen
Bebauungsplans
MIt Rechtsverbindlichkeit des vorliegenden Bebauungsplanes Nr. 7.1 treten
Teilflächen des Bebauungsplans 7 sowie dessen Änderungen in den neu
überplanten Bereichen außer Kraft. Hier erhalten die Festsetzungen des
vorliegenden Plans Rechtsverbindlichkeit.

Textliche Festsetzungen


